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RS OGH 1981/7/1 6Ob752/79,
6Ob519/82

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.07.1981

Norm

ABGB §371 B

ABGB §1393 B

AktG §10

HGB §366

Rechtssatz

Wenn infolge Nichtigkeit der auf Inhaber lautenden Zwischenscheine die von den Gründern übernommenen

Anteilsrechte wertpapierrechtlich unverkörpert bleiben, scheidet jeder Erwerb von Anteilsrechten durch gutgläubigen

Papiererwerb aus; dennoch unterliegen die nicht wirksam verbrieften Anteilsrechte aber der Möglichkeit

rechtsgeschäftlicher Abtretung.
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